
allein ob wol unser Leznerus nichts davon bey
gebracht, so wird doch nöthig seyn, damit nichts
merckwürdiges ausgelassen werde, von dessen Ge
schlecht alhier ein eigen Capitel zu machen, und
einige verbesserte Nachricht mitzutheilen."

Letzner scheidet also wohl als Fälscher aus. Er
hat die beiden Urkunden offenbar nicht gekannt.
Auch Rehtmeier weiß in seiner „verbesserten Nach
richt" über die Herkunft Hermann Billungs nichts
von ihnen. So bleibt der Makel wohl auf Hofsmann,

dem Verfasser des Ehrenkleinods, haften, der, wie
vorher schon erwähnt, seine Abschriften aus eine
„Charta vetusta“ stützt; er behauptet also, diese
nichtexistierenden Urkunden gesehen zu haben! Da
durch richtet er sich.

Wir aber können nunmehr, unbeirrt durch diese
Fälschungell, die Grenze des Hessengaus gegen Thü
ringen bestimmen. Und da müssen wir zu dem
Ergebnis kommen, das bis zum Auftauchen dieser
Urkunden als völlig gesichert galt und gelten mußte.
Der Kamm des Kaufunger Waldes, die Wasserscheide
zwischen Fulda und Werra, trennt auch die Stämme:
das gesamte untere Werratal hat niemals zum

Hessengau, sondern stets zu Thüringen, bzw. zu
Sachsen gehört. Die Fuldaer Traditionen, die Ab
terode, Westari (Allendorf-Soodelr), Werleshausen
und das flußabwärts Witzenhausens liegende Erm
schwerd zil Thüringen rechnen, reden eine völlig
eindeutige Sprache. Der Dialekt des unteren Werrw-

tales deutet auf das gleiche Ergebnis, solveit wir
aus den heutigeil Überresten thüringischer Mundart
Rückschlüsse ziehen können; freilich sind, wie die
Forschung am Sprachatlas gelehrt hat, solche Rück
schlüsse nur bedingt zulässig. Aber wenn die staat

liche Zugehörigkeit der Gegend zu Hessen, die doch
seit 1264 ununterbrochen bestanden hat, es nicht
vermocht hat, die hessische Mundart zur allein
herrschenden zil machen, so dürfte der Schluß nicht
unberechtigt sein, daß die Hinneigung zum Thü
ringischen altes Erbgut, nicht jimge Grenzbeein
flussung ist. Die kirchliche Einteilung bestätigt diese
Ergebnisse in vortrefflicher Weise. Alle die Orte,
die lvir zu Thüringen rechnen mußteil, unterstehen
dem thüringischen Archidiakonat Heiligenstadt; west
lich des Kaufunger Waldes beginnt alsbald das
hessische Archidiakonat Fritzlar. Die Archidiakonats-
einteiluilg dürfte es denn auch ermöglichen, die
Grenzziehung im einzelnen zu bestimmen, und Dorf
für Dorf festzustellen, ob wir uils auf althessischem
oder altthüringischem Boden befinden. Hier kanll
diese Aufgabe nicht iläher verfolgt werden; Georg
Landau, der verdiente hessische Geschichtsforscher,
hat sie in seinem Buch über den Hessengau im
einzelnen behandelt.

Ein paar Worte noch zum Übergang der Werra

landschaft an Hessen! In meiner Witzenhäuser Fest
schrift habe ich gezeigt, daß der überwiegende Teil
des Grund ulld Bodens dem Kloster Fulda ge

hörte, dessen Territorium, wohl nach der Ver
waltungszentrale Westari (Allendorf-Sooden), den
Namen Westeramark führte. Diese Westeramark er

hielten 1212 die thüringischen Landgrafen voll Fulda
zu Lehen. Als sie 1247 mit Heinrich Raspe aus
starben, machte die Werralandschaft wechselnde
Schicksale durch, bis sie schließlich 1264 endgültig
an Hessen fiel. Aber auch jetzt noch blieb das.
Werratal selbständige Verwaltungseinheit. Noch
1506 wird die Landschaft all der Werra als thürin

gisch von dem Lande zu Hessen unterschieden. 4

Als oberster Verwaltungsbeamter aber fungierte
der Landvogt ail der Werra, der seinen Amtssitz
in Eschwege hatte. Doch wir müssen hier ein
halten und unseren Blick auf den weiteren Grenz
verlauf, die Abgrenzung Hessens gegen das sächsische
Engern richten.

Wenn wir die Werra flußabwärts verfolgen,
so finden wir an ihrem rechten Ufer bald keine

Thüringer mehr, sondern Niedersachsen; und zwar
gehören sie dem mittelsten der drei großen säch
sischen Unterstämme (Westfalen, Engern und Ost
falen), den Engern nämlich, an. Sind noch Unter-
rieden und Bischhausen, der Stammsitz der Herrn
von Bischoffshausen, als thüringisch anzusehen, so
stehen wir in Gertenbach, Hedemünden und Hüben-
thal bereits auf sächsischem Boden, fülden wir
hier als Verlvaltungseinheit den Leinegau, als
kirchliche das Archidiakonat Nörten. Über die

Werra dürfte jedoch das sächsische Stammesgebiet
ursprünglich nicht hinausgegriffen haben, finden
wir doch das unmittelbar im Flußdreieck liegende
Münden als fränkische Siedelung, als zum Archi
diakonat Fritzlar gehörig. Diese Zugehörigkeit Mün-
dens und des sich südlich anschließenden,'Waldgebietes
zu Hessen ist in der gleichen Zeit gelöst worden,
als das Werratal um Witzenhausen und Allendorf

an Hessen kam. 1247, unmittelbar nach dem Aus

sterben des thüringischen Landgrafenhauses hat sich
Herzog Otto das Kind von Braunschweig-Lüneburg
in den Besitz Mündens zu setzen verstanden und
er hat diesen für ihn wichtigen Besitz gegen alle
späteren hessischen Angriffe erfolgreich zu vertei
digen gewußt.

Liegen bisher keine besonderen Schwierigkeiten
vor, so wird das anders, wenn wir uns dem so

genannten sächsischen Hessen, dem „pagu8 Hesse-
saxonicus", wie man es vor Wencks Feststellungen

nannte, zutuenden. Wenn wir Kassel m nördlicher

oder nordwestlicher Richtung verlassen, so über
schreiten wir nach nicht allzulanger Zeit die Sprach
grenze zwischen den mittel- und den niederdeutschen

Mundarten. Auch sie ist selbstverständlich nicht
unveränderlich geblieben. Um das Jahr 811 wohn
ten z. B. in Wolfsanger noch Sachsen und Franken
nebeneinander, während heute unzweifelhaft das
sächsische Sprachgebiet in nördlicher Richtung zu
rückgedrängt ist. Und nicht nur die Sprachgrenze
überschreiten wir, sondern bald nach ihr auch die
Fritzlarer Ärchidiakonatsgrenze; wir befinden uns
dem Stamme, wie der kirchlichen Zugehörigkeit
nach außerhalb des Frankenlandes. Und doch be-

4 Dobenecker, Kegesta Thuringiae, Bd. I, S. VIII.
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